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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Rüthen 
 
Der Rat der Stadt Rüthen hat in seiner Sitzung am 29.10.2020 den Jahresabschluss 2019 
festgestellt. 
 
Zur Prüfung gehörten die Schlussbilanz zum 31.12.2019, die Gesamtergebnisrechnung, die 
Gesamtfinanzrechnung sowie ein Lagebericht mit Anhang, der unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. 
 
Der Jahresabschluss ist gemäß § 96 Abs. 2 Gemeindeordnung NW öffentlich bekannt zu 
machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsicht-
nahme verfügbar zu halten. Der Jahresabschluss liegt in der Zeit vom 30.10.2020 bis zur 
Feststellung des Jahresabschlusses 2020 im Rathaus der Stadt Rüthen, Hochstrasse 14, 
59602 Rüthen, Zimmer 33, aus. 
 
Rüthen, 29.03.2021 
 
 
 
gez. Weiken 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Rüthen 
 
Einbeziehungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
für den Bereich „Westlich Hunneskamp“ im Ortsteil Kallenhardt der Stadt Rüthen 
 
hier: Schlussbekanntmachung gemäß § 34 Abs.4 bis 6 und § 10 Abs.3 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) i.V.m. den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S.666), in den z.Zt. 
gültigen Fassungen 

 
 

Die Stadtvertretung Rüthen hat in ihrer Sitzung am 11.03.2021 gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 
BauGB eine Einbeziehungssatzung für zwei potenzielle Baugrundstücke westlich der Straße 
„Am Hunneskamp“ in der Ortschaft Kallenhardt der Stadt Rüthen beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung ist aus dem nachstehenden Luftbild ersicht-
lich. Es handelt sich um Teile des privaten Grundstücks Gemarkung Kallenhardt, Flur 3, 
Flurstück 660. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus wurden für den nördlichen Teilbereich dieses Grundstücks sowie 
für das Grundstück Gemarkung Kallenhardt, Flur 3, Flurstück 583 externe Ausgleichsmaß-
nahmen getroffen. 
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Der Einbeziehungssatzung wurde die gegenüber der Offenlegung modifizierte bzw. ergänzte 
Begründung von Januar 2021 (einschließlich Eingriffsbewertung v. Januar 2021 und Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag v. Oktober 2020) beigefügt. 

 
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wurde bei der Aufstellung dieser Satzung von der „zusammen-
fassenden Erklärung“ nach § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB abgesehen. Das sog. „Monitoring“ ge-
mäß § 10 Abs. 4 BauGB beschränkt sich auf eine Kontrolle der Durchführung der notwendi-
gen Ausgleichsmaßnahmen. 

 
- - - - - 

 
Der Satzungsbeschluss wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 

 
Die Einbeziehungssatzung „Westlich Hunneskamp“ der Ortschaft Kallenhardt der Stadt 
Rüthen tritt am Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung in Kraft. 

 
Die Einbeziehungssatzung „Westlich Hunneskamp“ der Ortschaft Kallenhardt der Stadt 
Rüthen mit Begründung von Januar 2021 einschließlich Eingriffsbewertung v. Januar 2021 
und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag v. Oktober 2020 wird ab sofort bei der Stadtverwal-
tung Rüthen, Fachbereich 3 - Stadtentwicklung, Zimmer 14, während der allgemeinen 
Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt dieser Ortssatzung 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

 
Aktuelle Städtebauliche Satzungen sowie Bauleitplanungen der Stadt Rüthen sind im Inter-
net einsehbar unter 
https://www.ruethen.de/leben-in-ruethen/bauen-wohnen/bauleitplanung.html 

 
- - - - - 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgerechte 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

 
Die Leistung dieser Entschädigung ist schriftlich bei der Stadtverwaltung Rüthen zu beantra-
gen. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die planungsbedingten Vermögensnachteile eingetreten sind, 
geltend gemacht wird. 

 
- - - - - 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften nur beachtlich ist, wenn sie innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Rüthen geltend gemacht 
worden ist.  

 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Rüthen geltend gemacht worden 
sind. 

 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 
der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 

https://www.ruethen.de/leben-in-ruethen/bauen-wohnen/bauleitplanung.html
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- - - - - 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen oder anderer Vorschriften beim 
Zustandekommen dieser Ortssatzung nach Ablauf eines Jahres seit Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Einbeziehungssatzung „Westlich Hunneskamp“ der Ortschaft Kallenhardt der 
Stadt Rüthen ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Rüthen, 12.04.2021 
 
 
 
 
 
  gez.   - Weiken - 
   Bürgermeister 
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